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KUNDMACHUNG 

Auflage des Entwurfes des Bebauungsplanes und Anhörung  
gemäß § 40 Abs. 6 Z 1 Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 
 
 
GZ.: A14-094070/2018 
 
 

02.16.0 Bebauungsplan 
„Koßgasse – Plüddemanngasse – Am Ring“ 
II. Bez., KG: 63102 St. Leonhard  

IX. Bez., KG: 63124 Waltendorf 

 

Der Entwurf des 02.16.0 Bebauungsplanes „Koßgasse – Plüddemanngasse – Am Ring“ wird gemäß 
§ 40 Abs. 6 Z 1 StROG 2010 über 9 Wochen, in der Zeit 
 
von Donnerstag, dem 25. April 2019 bis Donnerstag, dem 27. Juni 2019 
 
zur allgemeinen Einsicht und zur Anhörung für die grundbücherlichen EigentümerInnen der im 
Planungsgebiet liegenden Grundstücke aufgelegt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus dem Wortlaut (Verordnungsentwurf), der 
zeichnerischen Darstellung samt Planzeichenerklärung sowie dem beigefügten 
Erläuterungsbericht, liegt gemäß § 101 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz im 
Stadtplanungsamt des Magistrates Graz, Europaplatz 20, 6. Stock, während der Amtsstunden 
(Montag bis Freitag, 8h bis 15h), innerhalb des Auflagezeitraumes zur allgemeinen Einsicht auf. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes ist auch auf der Homepage der Stadt Graz zu finden: 
http://www.graz.at/bebauungsplanung 
 
Innerhalb der Auflagefrist können Einwendungen schriftlich und begründet beim Magistrat Graz, 
Stadtplanungsamt, Europaplatz 20, 6. Stock, stempelgebührenfrei bekanntgegeben werden.  
Zu den Parteienverkehrszeiten (Dienstag und Freitag, 8h bis 12h) wird im Stadtplanungsamt eine 
Auskunfts- und Beratungstätigkeit angeboten. 
 
Die betroffenen grundbücherlichen EigentümerInnen werden von dieser Kundmachung zudem 
schriftlich benachrichtigt. 
 
 
Für den Bürgermeister: 
Die Abteilungsvorständin der Präsidialabteilung 
 
Mag.a Verena Ennemoser 
elektronisch unterschrieben 
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KUNDMACHUNG 

 
 
GZ.: A2-120026/2018/0001 
 
 

Prüfung zur Erlangung der ersten Jagdkarte 
 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung der Stmk. Landesregierung  vom 23.11.1964, LGBl. 356/1964 idF. 
der Verordnung LGBl. 38/2017 wird kundgemacht, dass die Prüfung zur Erlangung der ersten 
Jagdkarte beginnend mit 30. April 2019 für Personen, die ihren Wohnsitz in der Stadt Graz haben, 
abgehalten wird.  
 
Ansuchen um  Zulassung zu dieser Prüfung müssen spätestens am 16.4.2019 beim Magistrat Graz, 
BürgerInnenamt, 8010 Graz, Schmiedgasse 26, Z.-Nr. 302, wo auch die Antragsformulare mit einer 
genauen Information aufliegen, einlangen.  
 
 
Für den Bürgermeister: 
Die Abteilungsvorständin der Präsidialabteilung 
 
Mag.a Verena Ennemoser 
elektronisch unterschrieben 
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VERLAUTBARUNG 

 
 
GZ.: A2/4-19237/2017/0039 

 
 

Stadtwahlbehörde Graz, Rücklegung Bezirksratsmandat Gries 

 
 
Frau Andrea Christine Tabrizi legte ihr Bezirksratsmandat im 5. Grazer Stadtbezirk Gries am 

23.02.2019 zurück. 

 

Gemäß § 87 Gemeindewahlordnung Graz 2012, LGBl. 86/2012 in der gültigen Fassung  

LGBl. 135/2016, wird Herr Gerhard Steinbauer, geb. 1958, Pensionist, 8020 Graz, vom 

Bezirksratswahlvorschlag „Sozialdemokratische Partei Österreichs“ auf dieses Mandat im 5. Grazer 

Stadtbezirk Gries berufen. 

 

 
Für den Bürgermeister: 
Die Abteilungsvorständin der Präsidialabteilung 
 
Mag.a Verena Ennemoser 
elektronisch unterschrieben 
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VERLAUTBARUNG 

 
 
GZ.: A2/4-19237/2017/0040 
 
 

Stadtwahlbehörde Graz, Rücklegung Bezirksratsmandat Gösting 

 
 
Herr Martin Winkelbauer hat sein Bezirksratsmandat im 13. Grazer Stadtbezirk Gösting mit 

Wirkung 2.4.2019 um 6.00 Uhr zurückgelegt. 

 

Gemäß § 87 Gemeindewahlordnung Graz 2012, LGBl. 86/2012 in der gültigen Fassung  

LGBl. 135/2016, wird Herr Peter Klementschitsch, geb. 1978, Versicherungsmakler, 8051 Graz, 

vom Bezirksratswahlvorschlag „Grazer Volkspartei – Bürgermeister Nagl“ auf dieses Mandat im  

13. Grazer Stadtbezirk Gösting berufen. 

 

 
Für den Bürgermeister: 
Die Abteilungsvorständin der Präsidialabteilung 
 
Mag.a Verena Ennemoser 
elektronisch unterschrieben 
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VERORDNUNG 
 
 
GZ.: A10/1-119268/2018/0005 
 
 

Fahrverbot „Am Fuße des Schloßbergs“ 
 
Verordnung des Bürgermeisters vom 19.02.2019 mit der „Am Fuße des Schloßberges, nördlich des 
Zugangs zum Schloßbergstollen“ ein Fahrverbot verordnet wird. 
 
Gemäß § 43 StVO 1960, BGBl. 159/1960, idgF. (StVO) wird aufgrund des Verhandlungsergebnisses 
vom 09.01.2019 für den Bereich Am Fuße des Schloßberges ein „Fahrverbot“ mit dem Zusatz 
„Ausgenommen Ladetätigkeiten Montag bis Samstag von 07:00 – 11:00 Uhr sowie Zufahrten zu 
Privatparkplätzen, für Ladetätigkeiten der Gastronomie- und Veranstaltungsstätten für die Dauer 
der Veranstaltung sowie für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten“ verordnet. 

Diese Verordnung tritt gem. § 44 Abs. 1 StVO mit der Anbringung des/der Straßenverkehrszeichen(s) 
gem. § 52a Z 1 StVO 1960 und der (den) entsprechenden Zusatztafel(n) gem. § 54 StVO in Kraft. 

Die Position(en) der/des Verkehrszeichen(s) ist/sind in dem im Verordnungstext enthaltenen 
Lageplan, welcher einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, ersichtlich gemacht. 
 
 
Für den Bürgermeister: 
Die Abteilungsvorständin der Präsidialabteilung 
 
Mag.a Verena Ennemoser 
elektronisch unterschrieben 
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VERORDNUNG 
 
 
GZ.: A10/1-119272/2018/0004 
 
 

Fahrverbot „Weldenstraße“ 
 
Verordnung des Bürgermeisters vom 19.02.2019 mit der für den Bereich „Weldenstraße“ ein 
Fahrverbot verordnet wird. 
 
Gemäß § 43 StVO 1960, BGBl. 159/1960, idgF. (StVO) wird aufgrund des Verhandlungsergebnisses 
vom 09.01.2019 für den Bereich Am Fuße des Schloßberges ein „Fahrverbot“ mit dem Zusatz 
„Ausgenommen Ladetätigkeiten Montag bis Samstag von 07:00 – 11:00 Uhr sowie Zufahrten zu 
Privatparkplätzen, für Ladetätigkeiten der Gastronomie- und Veranstaltungsstätten für die Dauer 
der Veranstaltung sowie für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten“ verordnet. 

Diese Verordnung tritt gem. § 44 Abs. 1 StVO mit der Anbringung des/der Straßenverkehrszeichen(s) 
gem. § 52a Z 1 StVO 1960 und der (den) entsprechenden Zusatztafel(n) gem. § 54 StVO in Kraft. 

Die Position(en) der/des Verkehrszeichen(s) ist/sind in dem im Verordnungstext enthaltenen 
Lageplan, welcher einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, ersichtlich gemacht. 
 
 
Für den Bürgermeister: 
Die Abteilungsvorständin der Präsidialabteilung 
 
Mag.a Verena Ennemoser 
elektronisch unterschrieben 
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VERORDNUNGEN/RICHTLINIEN 
 
 
GZ.: Präs. 022348/2019/0001 
 
 

Rechtsbereinigung von Vorschriften der Stadt Graz 
 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 11.04.2019 wurden folgende Rechtsvorschriften der Stadt 
Graz aufgehoben: 
 
1.) Verordnungen: 

 

 Verunstaltungsverordnung vom 30.05.1974, GZ. A17-3/7-1974, ABl. 1974 Nr. 12, S. 146 

 Prostitutionsverordnung vom 27.02.1975, GZ. 3-38/6-1975, ABl. 1975 Nr.3, S. 52 

 Pensionsordnung der Mandatare vom 29.04.1976, GZ. Präs.-271/8-1976, ABl. 1976 Nr. 12, 
S. 145 

 Grünflächen- und Baumschutzverordnung vom 10.06.1976, GZ. A17-56/7-1975, ABl. 1976 
Nr. 13, S- 167-170. 

 Verordnung vom 05.12.1996, GZ. Präs. K-170/1996-1, betreffend Maßnahmen gegen 
aufdringliches Betteln und Kinderbettelei (Bettlerverordnung) ABl. 1996 Nr. 19, S. 6 bzw. ABl. 
1997 Nr. 7, S. 5 

 
2.) Richtlinien: 
 

 Richtlinien vom 09.04.1964, GZ. A10/3-926/1, für Bauvorhaben im Schongebiet des Grund-
wasserwerkes Süd nach der Verordnung BGBl. 41/1962, ABl. 1967 Nr. 8, S. 114-117 

 Richtlinien vom 11.07.1968, GZ. A1-P-34/1-1968, für die Ausübung des Gnadenrechtes 
gemäß § 121 Abs 2 DO., ABl. 1968 Nr. 13, S. 193 

 Richtlinie des Gemeinderates vom 20.01.2011, GZ. Präs. 037154/2010-2 "Richtlinie für 
Grazer BürgerInnenumfragen" 

 
 
Für den Bürgermeister: 
Die Abteilungsvorständin der Präsidialabteilung 
 
Mag.a Verena Ennemoser 
elektronisch unterschrieben 
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RICHTLINIE 

 
 
GZ.: Präs. 020864/2017/0002 
 
 

Förderungsrichtlinie 
 
Beschluss des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz vom 11.04.2019, mit der Richtlinien für 
die Gewährung von Förderungen festgelegt werden (Förderungsrichtlinie). 
 
Auf Grund des § 45 Abs. 2 Z 25 des Statuts der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. 130/1967 in der 
Fassung LGBl. 45/2016, wird beschlossen: 
 
 
1. Abschnitt: Grundlagen 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Richtlinie regelt die Vergabe von Förderungen durch die Landeshauptstadt Graz. 
(2) Vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen sind: 

a. Förderungsmaßnahmen aufgrund gesetzlicher Vorschriften; 
b. Förderungsmaßnahmen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen, welche 

vor Geltungsbeginn dieser Richtlinien eingegangen wurden; 
c. Zuwendungen an politische Parteien; 
d. Spenden; 
e. Förderungsmaßnahmen, welche durch gesonderte Beschlüsse des Gemeinderates 

geregelt sind. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Subvention bzw. Förderung: jede geldwerte Zuwendung für ein förderungskonformes 

Verhalten, die im öffentlichen Interesse einem Förderungsnehmer bzw. einer 
Förderungsnehmerin gewährt wird, ohne dass dafür im Gegenzug eine marktübliche 
Gegenleistung erbracht wird. 

(2) Förderungsgegenstand: Vorhaben, für die um eine Förderung angesucht wird; z. B. 
Projekte, Veranstaltungen… 

(3) Förderungszweck: Ziel, das durch den Förderungsgegenstand erreicht werden soll. 
(4) Förderungswerber bzw. Förderungswerberin: natürliche Person, Personengemeinschaft 

oder juristische Person, die um eine Förderung ansucht. 
(5) Antragsteller bzw. Antragstellerin: Förderungswerber bzw. Förderungswerberin oder 

diejenige Person, die bevollmächtigt bzw. gesetzlich oder satzungsmäßig ermächtigt ist, 
im Namen des Förderungswerbers bzw. der Förderungswerberin um eine Förderung 
anzusuchen. 

(6) Förderungsnehmer bzw. Förderungsnehmerin: Förderungswerber bzw. 
Förderungswerberin, wenn eine Förderung gewährt bzw. zugesichert wurde.  

(7) Förderungsstelle: für die Vergabe der Förderung zuständige Dienststelle der Stadt Graz 
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(8) Verwendungsnachweis: Nachweis über die Realisierung des vereinbarten 
Förderungsgegenstandes sowie über die Einhaltung der vereinbarten 
Rahmenbedingungen einer gewährten Förderung 

(9) Beleg: jedes Beweismittel, mit dem der Verwendungsnachweis erbracht wird. 
 

§ 3 Förderungsarten 
(1) Projektförderung: Förderung für eine einzelne, inhaltlich, zeitlich und sachlich bestimmte 

Leistung einer Person oder Einrichtung 
(2) Basisförderung: Förderung für das Bestehen oder die Sicherung einer bestimmten Tätigkeit 

einer Person oder Einrichtung, ohne Einfluss auf die konkrete Leistungserbringung 

§ 4 Förderungsformen 
(1) Förderungen in Form von Geldleistungen 
(2) Förderungen in Form von Leistungen: 

a) Sachleistungen z. B. unentgeltliche Bereitstellung von Material, Maschinen, 
Veranstaltungsräumen und dgl. 

b) Dienstleistungen 

§ 5 Förderungsvoraussetzungen und -grundsätze 
(1) Voraussetzungen für die Gewährung einer Förderung sind, dass der Förderungsgegenstand 

a. Zwecken des Gemeinwohles dient und 
b. im allgemeinen öffentlichen Interesse bzw. im Interesse der Bewohner und 

Bewohnerinnen der Stadt liegt und 
c. innerhalb des Stadtgebietes verwirklicht wird oder zumindest mit der Stadt oder 

ihren Bewohnern und Bewohnerinnen in Zusammenhang steht. 
(2) Förderungswürdig im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere alle im Interesse der Stadt 

gelegenen Vorhaben kirchlicher, kultureller, ökologischer, sozialer, sportlicher, 
touristischer, volksbildnerischer, völkerverbindender, wirtschaftlicher und 
wissenschaftlicher Natur sowie Vorhaben der Gemeinschaftspflege, der Kinder-, Jugend- 
und Gesundheitsförderung, der Förderung von Sicherheit und Ordnung und zur 
Verbesserung der Infrastruktur der Stadt. 

(3) Die Förderung kann von der Gewährung von Mitteln anderer Förderungsgeber bzw. 
Förderungsgeberinnen abhängig gemacht werden. 

(4) Die Grundsätze von Barrierefreiheit, Gleichstellung von Frauen und Männern, 
Umweltschutz und Einhaltung der Menschenrechte sind möglichst zu berücksichtigen.  

(5) Es darf zu keiner Diskriminierung auf Grund der rassischen oder ethnischen Herkunft, der 
Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung kommen. 

§ 6 Ausschließungsgründe 
Keine Förderung wird gewährt, wenn: 

(1) gegen den Förderungswerber bzw. die Förderungswerberin ein Zwangsvollstreckungs-, 
Konkurs- (Schuldenregulierungs-), Ausgleichsverfahren anhängig ist; 

(2) an der ordnungsgemäßen Geschäftsführung oder den fachlichen Fähigkeiten des 
Förderungswerbers bzw. der Förderungswerberin bzw. der Projektleitung berechtigte 
Zweifel bestehen; 
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(3) die Einsicht in Unterlagen oder die Erteilung von Auskünften, die zur Beurteilung der 
Förderungswürdigkeit notwendig sind, verweigert wird oder wissentlich unzutreffende 
Auskünfte erteilt werden; 

(4) der Förderungszweck offensichtlich nicht erreicht werden kann; 

§ 7 Höhe der Förderungen 
(1) Die Förderung darf nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß unter Beachtung der 

Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit gewährt werden. 
(2) Die Höhe der Förderung ist nach dem Grad der Förderungswürdigkeit gemäß § 5 sowie den 

zur Verfügung stehenden Budgetmitteln bzw. Sach- oder Personalressourcen zu bemessen. 
(3) Ist der Förderungswerber bzw. die Förderungswerberin vorsteuerabzugsberechtigt, wird die 

Förderung auf Basis der Netto-Beträge, das heißt exklusive Umsatzsteuer, berechnet. 
(4) Bei Förderungen, die eine Mehrfachförderung bewirken, sind bisher gewährte Förderungen 

für die Bemessung der Höhe zu berücksichtigen. 

§ 8 Mehrjährige Förderungen 
(1) Grundsätzlich werden Förderungen nur für das jeweilige Budgetjahr gewährt. Förderungen 

über einen längeren, höchstens dreijährigen Zeitraum, können zugesichert werden, wenn 
a. der Förderungswerber bzw. die Förderungswerberin nachweislich im Voraus 

längerfristig bindende Dispositionen treffen muss (z. B. Eingehen vertraglicher 
Bindungen, Bindung durch Mietverträge an Spielstätten) und  

b. ein Finanzplan sowie eine ausreichende Begründung vorliegen. 
(2) Die Förderungsvereinbarung ist in diesem Falle vom Gemeinderat zu beschließen. 
(3) Liegt für die gesamte Laufzeit einer mehrjährigen Förderung bereits ein gültiger 

Budgetbeschluss vor, ist kein Beschluss nach Abs. 2 notwendig, sondern gelten die 
Zuständigkeiten gemäß § 15. 

§ 9 Sonderrichtlinien 
(1) Wenn nachstehende Voraussetzungen vorliegen, soll eine Sonderrichtlinie erlassen 

werden: 

 größere Anzahl von Förderungen 

 mit demselben Förderungszweck 

 an verschiedene Förderungsnehmer bzw. Förderungsnehmerinnen 

 unter gleichen Förderungsvoraussetzungen 
(2) In dieser Richtlinie ist ergänzend zu dieser Förderungsrichtlinie zu regeln: 

1. Definition des angestrebten Förderungszwecks 
2. fachliche Kriterien für die Förderungsgewährung 
3. erforderlichenfalls Kriterien für die Bemessung der Förderungshöhe 

§ 10 Abweichungen 
(1) Der Gemeinderat kann in begründeten Einzelfällen Abweichungen von dieser 

Förderungsrichtlinie oder von einzelnen Bestimmungen dieser Förderungsrichtlinie 
beschließen. 

(2) Das nach § 15 zur Genehmigung zuständige Organ kann Ausnahmen von einzelnen 
Positionen des Förderungsantrages gemäß § 12 beschließen.  

§ 11 Wertsicherung 
Die in den §§ 12 und 17 angeführten Beträge sind nach VPI 2015 zum Stichtag 1.1.2018 
wertgesichert. Eine Neufestsetzung der Beträge erfolgt jeweils am 1. Jänner in ganzen 
Tausenderschritten, wenn der Betrag der Schwankung 950 Euro übersteigt. 
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2. Abschnitt: Förderungsabwicklung bei Projekt- und Basisförderungen 

§ 12 Förderungsantrag 
(1) Eine Förderung kann nur über ein elektronisch eingebrachtes Ansuchen gewährt werden. 

Es ist dafür das auf der Homepage der Stadt Graz zur Verfügung gestellte E-Government-
Formular zu verwenden. 

(2) Um eine Förderung können eigenberechtigte natürliche Personen, 
Personengemeinschaften und juristische Personen, jeweils vertreten durch gesetzlich oder 
satzungsmäßig berufene Organe ansuchen. 

(3) Förderungsanträge haben folgende Angaben zu enthalten: 
Beantragte 
Förderungshöhe 

Projektförderung Basisförderung 

unabhängig von der 
Förderungshöhe 

Angaben zum Förderungswerber bzw. zur Förderungswerberin 

Darstellung des Förderungsgegenstandes und Förderungszwecks 

Höhe der beantragten Förderung 

Finanzplan 

Angaben über sonstige Förderungen = Aufstellung aller anderen bei 
öffentlichen oder privaten Stellen aus demselben Grund 

beantragten und gewährten Förderungen 

Erklärung, diese Förderungsrichtlinie sowie die Richtlinie für die 
Abrechnung von Förderungen anzuerkennen und einzuhalten 

Datenschutzerklärung 

ab 10.000 Euro 
zusätzlich 

nähere Beschreibung der 
fachlichen Inhalte und 

Zielsetzungen des Projekts 

 

ab 30.000 Euro 
zusätzlich 

Evaluierungskonzept 
 

ab 100.000 Euro 
zusätzlich 

Übersicht über Vermögen und Schulden 

Darstellung der 
projektrelevanten 
Organisations- und 

Personalplanung 

Darstellung Organisations- und 
Personalplanung gegliedert nach 

Projekten oder Tätigkeiten 

(4) Die im Abs 3 genannten Beträge beziehen sich auf die Summe aller bei der Stadt Graz für 
denselben Förderungsgegenstand beantragten Förderungen. 

(5) Ist im Voranschlag zugunsten eines bestimmten Förderungswerbers bzw. einer 
Förderungswerberin eine Förderung vorgesehen, muss der Förderungswerber bzw. die 
Förderungswerberin vor Ablauf des jeweiligen Rechnungsjahres gesondert um diese 
Förderung ansuchen. Ansonsten verfällt die vorgesehene Förderung. 

§ 13 Prüfung der Förderungsvoraussetzungen 
(1) Die Förderstelle hat zu prüfen, ob 

a. der Antrag vollständig ist, 
b. die Voraussetzungen erfüllt sind und  
c. Förderungswürdigkeit gegeben ist (§ 5). 

(2) Ist der Förderungsantrag inhaltlich oder formal mangelhaft, ist der Förderungswerber bzw. 
die Förderungswerberin aufzufordern, den Antrag zu verbessern. Dabei sind die Gründe für 
den Verbesserungsauftrag und eine angemessene Frist zur Verbesserung anzugeben. Wird 
dieser Aufforderung nicht entsprochen, gilt der Antrag als zurückgezogen. 

(3) Der Förderungswerber bzw. die Förderungswerberin ist verpflichtet über Aufforderung: 
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a.  alle zur Beurteilung der Förderungswürdigkeit notwendigen Unterlagen, 
erforderlichenfalls im Original vorzulegen und  

b. die zur Beurteilung der für die Gewährung maßgeblichen Verhältnisse 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

Wenn es die Stadt für erforderlich erachtet, ist sie berechtigt, die Gebarung des 
Förderungswerbers bzw. der Förderungswerberin zu überprüfen. Die Überprüfung kann 
durch Einschau an Ort und Stelle durch eigene Organe oder durch beauftragte Dritte, z. B. 
WirtschaftsprüferIn erfolgen. 

§ 14 Auflagen und Bedingungen 
Auflagen und Bedingungen, die über diese Förderungsrichtlinie hinausgehen und der 
Sicherstellung des Förderungszweckes dienen, müssen gesondert vereinbart werden. 

§ 15 Genehmigung und Auszahlung der Förderung 
(1) Die Zuständigkeit zur Genehmigung der Förderung richtet sich nach den Vorschriften des 

Statutes der Landeshauptstadt Graz und der Geschäftsordnung für den Stadtsenat. Bei 
Förderungen in Form von Sach- oder Dienstleistungen ist dazu der entsprechende 
Geldwert zu ermitteln. 

(2) Die Förderung ist auf ein auf den Förderungsnehmer bzw. die Förderungsnehmerin 
lautendes Konto zu überweisen. 

(3) Eigene Forderungen der Stadt bzw. von Beteiligungen der Stadt gegen den 
Förderungsnehmer bzw. die Förderungsnehmerin können jederzeit mit der Förderung 
gegenverrechnet werden. 

§ 16 Pflichten und Haftung des Förderungsnehmers 
(1) Der Förderungsnehmer bzw. die Förderungsnehmerin ist verpflichtet, die erhaltene 

Förderung widmungsgemäß zu verwenden. Dabei sind insbesondere die Grundsätze der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu beachten.  

(2) Eventuell erteilte Auflagen und Bedingungen müssen vereinbarungsgemäß erfüllt werden. 
(3) Es ist in geeigneter Form auf die Unterstützung durch die Stadt Graz hinzuweisen. 
(4) Der Förderungsnehmer bzw. die Förderungsnehmerin haftet gegenüber der Stadt Graz für  

a. die Richtigkeit der Angaben im Förderungsantrag 
b. die Einhaltung dieser Förderungsrichtlinie und der Richtlinie für die Abrechnung von 

Förderungen sowie sämtlicher getroffenen Vereinbarungen 
c. die zeitgerechte Erbringung des Verwendungsnachweises. 

§ 17 Verwendungsnachweis und Nachweisprüfung 
(1) Der Förderungsnehmer bzw. die Förderungsnehmerin ist verpflichtet einen 

Verwendungsnachweis durch Belege zu erbringen. Diese sind möglichst in elektronischer 
Form zu übermitteln. 

Gewährte Förderung Projektförderung Basisförderung 

unabhängig von der 
Förderungshöhe 

Belege, die geeignet sind, die 
Realisierung des 
Förderungsgegenstandes bzw. 
Förderungszwecks ausreichend 
glaubhaft zu machen: 
 
 

 Projektabrechnung 

Belege, die geeignet sind, das 
Bestehen der geförderten 
Einrichtung für den Zeitraum der 
Laufzeit der jeweiligen Förderung 
ausreichend glaubhaft zu 
machen: 
 

 Einnahmen-Ausgaben-
Abrechnung für den von der 
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 Aufstellung der 
Rechnungsbelege 

 Belege für die 
Nachvollziehbarkeit der 
Realisierung des 
Förderungsgegenstandes 

Stadt Graz geförderten Anteil 
der Tätigkeit 

 Aufstellung der 
Rechnungsbelege 

 Belege für die 
Nachvollziehbarkeit der 
Erreichung des 
Förderungsgegenstandes 

ab 30.000 Euro 
zusätzlich 

Evaluierungsergebnis 

  Tätigkeitsbericht 

 ergänzende Nachweise je 
nach Vereinbarung wie 
beispielsweise Vorlage der 
Bilanz oder 
Gesamtabrechnung  

(2) Bei Förderungen bis zu 3.000 Euro ist der Verwendungsnachweis nur auf Verlangen der 
Stadt Graz vorzulegen. 

(3) Der Förderungsnehmer bzw. die Förderungsnehmerin hat die Vollständigkeit und 
Richtigkeit zu bestätigen. 

(4) Die nachträgliche Anforderung von Originalrechnungen und Buchungsbelegen ist zulässig 
und wird stichprobenartig durchgeführt. Ansonsten gilt für die Überprüfung des 
Verwendungsnachweises § 13 Abs. 3 sinngemäß. 

(5) Für die Abrechnung gilt die „Richtlinie für die Abrechnung von Förderungen“. 
(6) Erhält der Förderungsnehmer bzw. die Förderungsnehmerin neben der Förderung durch 

die Stadt Graz weitere Zuwendungen durch andere öffentliche Förderungsstellen, wie z. B. 
Bund, Länder, Gemeinden, FFG – Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft und 
werden die gesamten öffentlichen Förderungsmittel durch diese überprüft, wird dieser 
Prüfbericht als Verwendungsnachweis anerkannt. 

(7) Bei vollelektronisch geführten Buchhaltungen („papierlose Buchhaltung“) können an Stelle 
von Originalrechnungen und Zahlungsbelegen gleichwertige Buchungsbelege oder 
Buchungslisten vorgelegt werden. Ihre Richtigkeit muss durch eine der Stadt Graz dafür 
haftende Person schriftlich bestätigt werden. 

(8) Die Vorlage von Verwendungsnachweisen hat zu erfolgen: 

 bei Jahresförderungen bis zum 31.3. des der Förderungsgewährung folgenden 
Kalenderjahres, 

 bei Projekt- und Saisonförderungen bis spätestens 3 Monate nach Projekt-bzw. 
Saisonende, 

 bei Institutionen mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschafts- bzw. 
Rechnungsjahr (z. B. Universitäten) bis spätestens 3 Monate nach Ablauf des 
jeweiligen Wirtschafts- bzw. Rechnungsjahres. 

Eine Fristerstreckung durch die Förderungsstelle ist zulässig. 
Bei mehrjährigen Vorhaben ist jeweils bis 31.3. eine Zwischenabrechnung für das 
vergangene Jahr vorzulegen. 

§ 18 Rückzahlung bzw. Erlöschen einer Förderung 
(1) Eine ausbezahlte Förderung ist gesamt oder zum Teil samt Zinsen (Z. 2) vom 

Förderungswerber bzw. der Förderungswerberin zurückzuzahlen bzw. erlischt eine 
genehmigte, aber noch nicht ausbezahlte Förderung, wenn 

a. die Förderung auf Grund wissentlich unrichtiger Angaben erwirkt wurde, 

Nr. 04 vom 24. April 2019 Amtsblatt der Landeshauptstadt Graz Seite 14 von 44



 

b. der Förderungsbetrag ganz oder teilweise widmungswidrig verwendet wurde, 
c. Bedingungen, Auflagen oder Befristungen nicht erfüllt wurden, 
d. übernommene Verpflichtungen nicht eingehalten oder Zustimmungen widerrufen 

wurden, 
e. über das Vermögen vor ordnungsgemäßem Abschluss des Vorhabens ein 

Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines Konkurses mangels 
kostendeckendem Vermögens abgelehnt wird und dadurch insbesondere der 
Förderungszweck nicht erreichbar oder gesichert erscheint, 

f. das geförderte Vorhaben nicht, nicht in der vereinbarten Form oder nicht 
rechtzeitig durchgeführt werden kann oder durchgeführt wurde, 

g. Verwendungsnachweise trotz schriftlicher Aufforderung nicht innerhalb 
angemessener Frist erbracht wurden, 

h. geltende Rechtsvorschriften nicht eingehalten wurden. 
(2) Die vollständige Rückforderung und das Erlöschen einer Förderung genehmigt das Organ, 

das die Förderung genehmigt hat. 
(3) Widerrufene Förderungen sind innerhalb einer von der Stadt festzulegenden Frist 

zurückzuzahlen. Die Stadt kann vom Tage der Auszahlung an Zinsen in der Höhe von 2 % 
verlangen. Bei Förderungen in Form von Sach- oder Dienstleistungen ist der bei der 
Gewährung ermittelte Geldwert der Rückzahlung zugrunde zu legen. 

§ 19 Datenverwendung bzw. Datenveröffentlichung 
(1) Die Stadt Graz ist ermächtigt, alle im Förderungsansuchen enthaltenen und für die 

Abwicklung und Kontrolle der Förderung anfallenden personenbezogenen Daten für 
Zwecke der Abwicklung der Förderung, für Kontrollzwecke und für allfällige 
Rückforderungen automationsunterstützt zu verarbeiten (§ 8 Abs. 3 Z 4 und 5 
Datenschutzgesetz 2000). 

(2) Die Stadt Graz veröffentlicht den Förderungsnehmer bzw. die Förderungsnehmerin, den 
Förderungsgegenstand und die Höhe der gewährten Förderung nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen, wie z. B. § 96 Statut der Landeshauptstadt Graz bzw. der 
Zustimmungserklärung des Förderungsnehmers bzw. der Förderungsnehmerin. 

 
3. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

§ 20 Allgemeines 
Auf die Gewährung einer Förderung nach dieser Richtlinie besteht kein Rechtsanspruch. 

§ 21 Kosten 
Alle mit der Durchführung der Förderung verbundenen Kosten, Gebühren und Spesen hat der 
Förderungswerber bzw. die Förderungswerberin zu tragen. Davon ausgenommen ist der 
Verwaltungsaufwand der Stadt, der dieser für die Abwicklung des Förderungsverfahrens entsteht. 

§ 22 Gerichtsstand 
Für Streitigkeiten, die aus dem durch die Förderung begründeten Rechtsverhältnis entstehen, ist 
das sachlich zuständige Gericht in Graz zuständig. 

§ 23 Durchführungsbestimmungen 
Die praktische Förderungsabwicklung (Antragsprüfung, Kontrolle der Verwendungsnachweise etc.) 
wird durch Dienstanweisung des Magistratsdirektors geregelt. 
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§ 24 Inkrafttreten  
Diese Förderungsrichtlinie tritt am 01.11.2019 in Kraft. 

§ 25 Übergangsbestimmungen 

(1) Förderungen, die vor dem Inkrafttreten dieser Förderungsrichtlinie beantragt bzw. gewährt 
wurden, sind nach den bisher geltenden Bestimmungen abzuschließen, sofern im Folgenden 
nichts anderes bestimmt ist. Das ist die Verordnung des Gemeinderates der Landeshauptstadt 
Graz vom 09.12.1993, mit der Richtlinien für die Gewährung von Subventionen festgelegt 
werden (Subventionsordnung), in der Fassung des GR-Beschlusses vom 29.06.2006 
(Wirksamkeit 1.8.2006). 

(2) § 17 ist für Förderungen bis zu 30.000 Euro ab dem Tag des Inkrafttretens dieser 
Förderungsrichtlinie anzuwenden. 

 
 
Für den Bürgermeister: 
Die Abteilungsvorständin der Präsidialabteilung 
 
Mag.a Verena Ennemoser 
elektronisch unterschrieben 
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RICHTLINIE 

 
 
GZ.: Präs. 020864/2017/0002_1 
 
 

Richtlinie für die Abrechnung von Förderungen 
 
Beschluss des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz vom 11.04.2019, mit der eine Richtlinie 
für die Abrechnung von Förderungen beschlossen wurde. 
 
Auf Grund § 17 Abs. 5 der Förderungsrichtlinie des Gemeinderates vom 11.04.2019 bzw. § 45 Abs. 
2 Z 25 des Statuts der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. 130/1967 in der Fassung  
LGBl. 45/2016, wird beschlossen: 
 
1. PERSONALKOSTEN 
1.1. Personalkosten werden maximal in Höhe des branchenüblichen Niveaus anerkannt. Es sind 

die Jahreslohnkonten vorzulegen. 
1.2. Lohnnebenkosten 

Basis bilden die anerkannten Bruttolohnkosten inklusive 13. und 14. Monatsgehalt 
a. bis zu einer Gesamtsumme von € 100.000.- werden maximal 30% pauschal anerkannt. 
b. ab einer Gesamtsumme von mehr als € 100.000.- werden die tatsächlich angefallenen 

Lohnnebenkosten, maximal jedoch 30% anerkannt, wobei stichprobenartige bzw. 
anlassfallbezogene Überprüfungen durchzuführen sind. 

1.3. Abfertigungen 
a. Abfertigungen neu werden nicht berücksichtigt, da diese in den Lohnnebenkosten 

enthalten sind. 
b. Abfertigungen alt werden grundsätzlich nicht berücksichtigt. Diese sind gesondert zu 

beantragen. 
 

2. REISEKOSTEN 
Reisekosten sind alle Kosten, die aufgrund von Reisen, die unmittelbar mit dem 
Förderungsgegenstand im Zusammenhang stehen, entstehen. Das sind: 

 Fahrtkosten 

 Nächtigungskosten 

 Diäten und  

 Nebenspesen 
Reisekosten werden unter Anwendung der Reisekostenverordnung der Landeshauptstadt Graz 
abgegolten. Der Name des Reisenden bzw. der Reisenden, die Wegstrecke und der Grund der 
Reise sind anzugeben. 
Grundsätzlich sind öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden. 
Taxi und Kilometergeld können nur in begründeten Ausnahmefällen verrechnet werden. Auf den 
Rechnungen ist der Zweck der Fahrt und die Fahrtstrecke (von - nach) zu vermerken. Weiters ist 
eine Begründung, warum nicht öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch genommen wurden, 
anzuführen. 
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3. SCHULUNGSKOSTEN 
Es werden nur solche Schulungen anerkannt, die für die geförderte Maßnahme verwertbar sind. 
 
4. SUPERVISION 
Unter dieser Position können lediglich „reine“ Supervisionskosten für den Einsatz qualifizierter 
Supervisoren bzw. Supervisorinnen abgerechnet werden (Stundensatz x erbrachter Stunden).  
Als Verrechnungssatz wird ein Betrag von derzeit max. € 100.- netto / 50min festgelegt. Dieser 
Betrag ist nach dem VPI 2015 wertgesichert. Veränderungen nach oben oder unten bis 
ausschließlich 5,0% bleiben unberücksichtigt. 
 
5. RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN 
Abgerechnet werden können Steuerberatungskosten im Rahmen der Erstellung des 
Jahresabschlusses. 
 
6. REPRÄSENTATIONSKOSTEN 
Diese werden nicht gefördert.  
 
7. EXTERNE EVALUATION 
Kosten für externe Evaluation können abgerechnet werden. Diese dürfen nicht mehr als 15% der 
Förderungssumme ausmachen. 
 
8. INVESTITIONEN 
8.1. Bei Anschaffungen von beweglichen und unbeweglichen Gütern, die einen Anschaffungswert 

von € 3.000.- übersteigen, ist eine gesonderte Vereinbarung zu treffen. In dieser Vereinbarung 
ist festzulegen, was bei Wegfall oder wesentlicher Veränderung des Verwendungszwecks oder 
Auflösung einer Einrichtung zu tun ist. 

8.2. Investitionen, die ausschließlich oder überwiegend aus Mitteln der Stadt Graz angeschafft 
wurden, sind in einem eigenen Anlageverzeichnis aufzulisten und bei Abrechnung der 
Förderung der Förderungsstelle vorzulegen. 

8.3. Der Förderungsnehmer bzw. die Förderungsnehmerin ist verpflichtet, der Förderungsstelle 
unverzüglich mitzuteilen, wenn die Einrichtung aufgelöst wird bzw. der Verwendungszweck 
des geförderten Investitionsgutes wegfällt oder sich wesentlich ändert.  

 
9. OVERHEAD 
Bei Projektförderungen können pauschal 5 % des nachgewiesenen Gesamtaufwandes an 
Overheadkosten abgerechnet werden. 
Wenn Overheadkosten nicht pauschal abgerechnet werden, sind die Ausgaben in die 
Belegaufstellung aufzunehmen.  
 
10. VEREINBARUNG ÜBER ERGÄNZENDE RECHNERISCHE NACHWEISE GEMÄß § 17 

FÖRDERUNGSRICHTLINIE 
Ab einer Förderungssumme von 30.000 Euro können vom Förderungsnehmer bzw. von der 
Förderungsnehmerin je nach Vereinbarung weitere rechnerische Nachweise über die 
widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel verlangt werden.  
Dies kann insbesondere erfolgen durch: 

 vollständige Einnahmen/Ausgaben-Rechnung mit oder ohne Offenlegung der 
Vermögensverhältnisse einschließlich Schulden ohne zugehörige Belege,  
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 von einem Steuerberater bzw. einer Steuerberaterin erstellte Bilanz oder auch von einem 
Wirtschaftsprüfer bzw. einer Wirtschaftsprüferin testierte Bilanz 

Die nachträgliche Anforderung von Originalbelegen ist immer möglich und wird stichprobenartig 
durchgeführt. 
 

11. ABWEICHUNGEN, SONDERRICHTLINIEN 
11.1. In begründeten Fällen sind Abweichungen möglich. Diese sind gesondert zu vereinbaren. 

Die Gründe dafür sind schriftlich festzuhalten und es ist die Zustimmung des Stadtsenats 
einzuholen. 

11.2. Hat der Gemeinderat Sonderrichtlinien beschlossen, die von diesen Richtlinien abweichende 
Regelungen enthalten, sind diese anzuwenden. 

 
Hinweis: Diese Richtlinie tritt zeitgleich mit der Förderungsrichtlinie des Gemeinderates vom 
11.04.2019, das ist der 01.11.2019, in Kraft. 
 
 
Für den Bürgermeister: 
Die Abteilungsvorständin der Präsidialabteilung 
 
Mag.a Verena Ennemoser 
elektronisch unterschrieben 
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RICHTLINIE 

 
 
GZ.: A23-028212/2013/0049 
 
 

Richtlinie für die Förderung einer urbanen Begrünung 
 

Richtlinie des Gemeinderates vom 11.04.2019 für die Förderung einer urbanen Begrünung 
 
 
Auf Grund des § 45 Abs. 2 Z 25 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 wird beschlossen: 
 

I. Abschnitt – Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Gegenstand der Förderung 

(1) Die Stadt Graz gewährt für ihr Stadtgebiet eine Förderung für urbane Begrünungen, 
insbesondere für Grazer Gemeinschaftsgärten, Stadtbaumpflanzungen sowie für die Beratung 
bei Dach- u. Fassadenbegrünungen und die Errichtung von Dach- und Fassadenbegrünungen. 

(2) Zweck der Förderung: Diese Förderung dient primär der ökologischen und lokalen 
Lebensmittelversorgung und bewusstseinsschaffenden gärtnerischen Aktivitäten, sowie der 
ökologischen und klimafreundlichen Gestaltung des Stadtraumes. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Die nachstehenden Begriffe haben in dieser Förderrichtlinie folgende Bedeutung: 

1. FörderwerberIn 

Das sind all jene (natürlichen oder juristischen Personen, Personengesellschaften), die sich nach 
den Bestimmungen dieser Förderrichtlinie um eine Förderung der Stadt Graz bewerben und bei 
Erfüllung aller Voraussetzungen anspruchsberechtigt sind. FörderwerberInnen haften in 
Letztverantwortung für die Richtigkeit aller Angaben und die ordnungsgemäße Verwendung des 
zuerkannten Förderbetrages. Allfällige Rückforderungen von Förderbeträgen oder die 
Aufrechnung von offenen Forderungen der Stadt Graz richten sich an den/die FörderwerberIn. 
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2. AntragstellerIn 

Das sind all jene (physischen oder juristischen Personen, Personengesellschaften), welche 
berechtigt sind, nach den Bestimmungen dieser Förderrichtlinie einen Förderantrag zu stellen. 

AntragstellerIn und FörderwerberIn sind entweder identisch, oder der/die legitimierte 
AntragstellerIn ist im Besitz einer entsprechenden Berechtigung (z. B. Vollmacht, Beschluss der 
EigentümerInnengemeinschaft, etc.). 

3. Begünstigter/e (ZahlungsempfängerIn) 

Das sind all jene (physischen oder juristischen Personen, Personengesellschaften), welche bei 
Erfüllung aller Voraussetzungen den zuerkannten Förderbetrag erhalten (ZahlungsempfängerIn). 
Der/die Begünstigte und der/die FörderwerberIn bzw. AntragstellerIn sind entweder identisch, 
oder der/die legitimierte Begünstigte ist im Besitz einer entsprechenden Berechtigung des/der 
FörderwerberIn (z. B. Vollmacht, Beschluss der EigentümerInnengemeinschaft, etc.). 

4. Objekt- und Objektadresse 

Ein Objekt besteht aus einem oder mehreren Gebäuden, die für Wohnzwecke genutzt werden und 
dazugehörigen Nebengebäuden. Sinngemäß erfasst sind davon auch Heimeinrichtungen. Die 
Objektadresse ist ein Ort im Stadtgebiet von Graz, an dem sich der Fördergegenstand befindet und 
an dem der/die FörderwerberIn berechtigt ist, den Fördergegenstand zu errichten und/oder zu 
betreiben. 

5. Haushalt 

Zusammen wohnende und eine wirtschaftende Einheit bildende Personengemeinschaft sowie 
Personen, die allein wohnen und wirtschaften. 

6. Gemeinschaftsgarten 

Ein Gemeinschaftsgarten ist eine (urbane) Fläche, welche von mehreren städtischen Haushalten 
gemeinschaftlich und ehrenamtlich genutzt und bewirtschaftet wird. 

Die Fläche wird vorrangig als Gemüse-Nutzgarten bewirtschaftet, wobei weitere Nutzungen 
zulässig sind. 

Der Gemeinschaftsgarten ist zumindest teilweise (zeitliche und/oder räumliche Abgrenzung 
möglich) auch für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Das Grundstück kann zum Teil parzelliert werden, wobei es sich nicht um eine Parzellierung im 
Sinne von Eigentum handelt. Ein Teil des Gartens wird in jedem Fall für gemeinschaftliche 
Aktivitäten genutzt. 

Die Nutzung des Gartens umfasst neben der Bewirtschaftung gemeinschaftliche Aktivitäten, wie 
zum Beispiel interkulturelles Lernen, Förderung eines (generationenübergreifenden) 
Gemeinschaftslebens, umweltpädagogische Aktionen, usw. 

Gärten, die eine räumliche Einheit bilden, gelten in jedem Fall als ein Gemeinschaftsgarten. 
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Ein Gemeinschaftsgarten ist von Klein- bzw. Heim- oder Schrebergärten (= eingezäuntes Areal, das 
von Vereinen und an Mitglieder verpachtet wird) und Grünflächen in Wohnsiedlungen, welche 
ausschließlich für WohnungseigentümerInnen und MieterInnen zur Verfügung stehen, zu 
unterscheiden. 

7. Mobiler Gemeinschaftsgarten 

Der komplette Garten wird mobil gehalten, indem alle Pflanzen nicht in den Boden gepflanzt 
werden, sondern z. B. auf Transportpaletten, in Kisten, transportablen Hochbeeten, Fässern oder 
Säcken. Die Verwendung erfolgt für eine bestimmte Zeit an wechselnden Standorten im 
Stadtgebiet. 

8. Dach- und Fassadenbegrünung 

Dach- und Fassadenbegrünungen tragen in Städten zu einer höheren Lebensqualität bei und 
machen das städtische Leben attraktiver. Sie sorgen für ein besseres Stadtklima und erhöhen die 
ökologische Vielfalt in der Stadt. Dach- und Fassadenbegrünungen helfen Extreme des städtischen 
Klimas auszugleichen und tragen zur urbanen Klimawandelanpassung bei. Die hohe 
Wasserspeicherkapazität von Dachbegrünungen trägt bedeutend zum passiven Hochwasserschutz 
bei. Besonders der innerstädtischen Überwärmung kann mithilfe von Dach- und 
Fassadenbegrünungen wirkungsvoll begegnet werden. 

Die ÖNORM L 1131 (Gartengestaltung und Landschaftsbau - Begrünung von Dächern und Decken 
auf Bauwerken) regelt die Anforderungen an Planung, Ausführung und Erhaltung von begrünten 
Bauwerksdachflächen. Vorgaben für Fassadenbegrünungen beinhaltet der „Leitfaden 
Fassadenbegrünung“ der Stadt Wien, MA22, und die „Fassadenbegrünungsrichtlinie“ der FLL-
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn (www.fll.de). 

9. Stadtbaum 

Ein Baum, der im städtischen Raum eine besondere Funktion erfüllt, insbesondere durch die 
Schaffung eines bestimmten Mikroklimas (Beschattung, Befeuchtung etc.) oder Bildung eines 
Biotops. Stadtbäume unterliegen insbesondere auch durch die Veränderung klimatischer 
Bedingungen hohen Anforderungen. Die Pflanzung hat jedenfalls bodengebunden zu erfolgen, 
Varianten mit Trögen oder Kübeln zählen nicht dazu. 
 
Eine verbindliche Liste förderbarer Baumarten befindet sich unter: 
 
http://www.umwelt.graz.at/cms/beitrag/10253404/6515510/Urbane_Begruenung.html  
Besonders hingewiesen wird dabei auf die Standorteignung. 

 

§ 3 Förderhöhe und Rechtsanspruch 

(1) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung. 

(2) Wegen der begrenzten Förderungsmittel werden die vollständigen Ansuchen nach dem 
Zeitpunkt des Einlangens in der Förderstelle behandelt. 
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(3) Eine Förderung kann nur bei Vorliegen der in dieser Förderrichtlinie festgelegten 
Voraussetzungen und nach Maßgabe der finanziellen Mittel erfolgen, die jährlich im 
Voranschlag der Landeshauptstadt Graz ausgewiesen sind bzw. von Dritten (z.B. dem Land 
Steiermark) zweckgebunden zur Verfügung gestellten werden. 

(4) Für diese Förderung gilt weiters auch die Subventionsordnung der Stadt Graz, insbesondere 
eigene Forderungen der Stadt bzw. von Einrichtungen im Nahverhältnis der Stadt gegen den 
Subventionsempfänger können jederzeit mit der ggst. Förderung verrechnet werden (lt. § 5 
Abs. 5 der Subventionsordnung der Stadt Graz). 

(5) Diese Förderung der Stadt Graz kann mit allfälligen weiteren Förderungen kombiniert 
werden, jedoch darf keine Überförderung (mehr als 100% der anrechenbaren Kosten) 
erfolgen. 

(6) Bei der gegenständlichen Förderung handelt es sich im Falle von Unternehmen als 
Förderwerber um eine „De-minimis“-Beihilfe im Sinne der Verordnung Nr. 1998/2006 der 
Europäischen Kommission und der Verordnung (EU) Nr. 360/2012. Sollten Förderungen im 
Rahmen dieser Aktion zusammen mit anderen Beihilfen und Förderungen an ein 
Unternehmen die rechtlich relevanten Wertgrenzen übersteigen, darf die gegenständliche 
Förderung nicht in Anspruch genommen werden. 

 

§ 4 Zeitraum der Förderaktion und Übergangsbestimmungen 

(1) Die Förderaktion tritt mit dem Tag nach dem ggst. GR-Beschluss in Kraft und gilt bis 
31.12.2020. Auf § 3 Abs. 3 dieser Förderrichtlinie wird verwiesen. 

(2) Unabhängig vom Zeitpunkt der Errichtung bzw. Realisierung des Fördergegenstandes gilt 
jeweils die zum Zeitpunkt der Antragstellung gültige Förderrichtlinie. 

 

§ 5 Antragstellung 

(1) Die Förderung ist mit jeweils vollständigen Unterlagen entweder persönlich im Umweltamt 
der Stadt Graz, Schmiedgasse 26, 4. Stock, als Förderstelle während der 
Parteienverkehrszeiten oder auf dem Postweg, per Telefax bzw. elektronisch zu beantragen. 

(2) Die Berechtigung als FörderwerberIn ist entsprechend nachzuweisen (je nach Art der 
Förderung z.B. Grundbuchsauszug, vergebührter Mietvertrag, Pachtvertrag, Auszug aus dem 
Firmenbuch, Gewerbeschein, Vereinsregister, etc.). 

(3) Die Förderungsabwicklung kann direkt oder über legitimierte Dritte, wie z.B. ausführende 
Unternehmen, erfolgen. Diese haben eine entsprechende Berechtigung (z.B. Vollmacht, 
Beauftragung, Beschluss der EigentümerInnengemeinschaft, etc.) vorzulegen. 

(4) Als Bezugsdatum für die weitere Behandlung des Antrages gilt das Datum der vollständigen 
Antragstellung. Unvollständige Anträge müssen nach Aufforderung in der Regel innerhalb von 
drei Wochen von der/dem FörderwerberIn vervollständigt werden. Ansonsten gilt der Antrag 
als zurückgezogen. 
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§ 6 Nachweise und Auszahlungsmodalitäten 

(1) Für die Bearbeitung des Förderungsansuchens sind neben einem vollständig ausgefüllten und 
unterfertigten Antragsformular alle im II. Abschnitt (Besondere Förderbestimmungen) dieser 
Förderrichtlinie genannten Unterlagen vollständig vorzulegen. 

(2) Auf Verlangen ist/sind die saldierte/n Rechnung/en im Original vorzulegen. 

(3) Weitere Nachweise zur Überprüfung der Einhaltung der Förderbedingungen sind der 
Förderstelle auf Verlangen vorzulegen. 

(4) Wurde der ordnungsgemäße Antrag mit allen Unterlagen vollständig eingereicht, wird der 
Förderakt bearbeitet und, falls alle entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind und eine 
finanzielle Bedeckungsmöglichkeit vorliegt, zur Genehmigungsvorlage vorbereitet. 

 

§ 7 Rückforderung der Förderung 

(1) Die FörderwerberInnen verpflichten sich, die Förderung innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
nach Aufforderung zurückzuzahlen, wenn 

a) eine Überprüfung des Fördergegenstandes bzw. der Fördervoraussetzungen aus Abschnitt II 
dieser Förderrichtlinie verweigert wurde bzw. die Fördervoraussetzungen nicht mehr 
gegeben sind, 

b) die Förderung vorsätzlich oder fahrlässig durch falsche Angaben herbeigeführt wurde, 

c) erforderliche Genehmigungen und/oder Abnahmen nicht vorhanden sind. 

(2) Eine Rückforderung der Förderung ist jedoch längstens bis zu 5 Jahre ab Datum der 
Förderungsauszahlung möglich. 

 

§ 8 Erforderliche Genehmigungen und Ausführung 

(1) Eine Förderzusage nach dieser Förderrichtlinie präjudiziert bzw. ersetzt keinesfalls die 
erforderlichen Genehmigungen bzw. Abnahmeprüfungen, die der/die FörderwerberIn 
unabhängig davon vor der Förderbeantragung bzw. der Realisierung des Fördergegenstandes 
einzuholen hat. 

(2) Bei der Errichtung des Fördergegenstandes sind alle einschlägigen Normen und technischen 
Richtlinien entsprechend einzuhalten. 
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§ 9 Datenüberprüfung und Verwendung 

Im Rahmen des Datenschutzgesetzes ist es der Förderstelle erlaubt, zweckdienliche Auskünfte bei 
Dritten (z.B. eigenen Gemeindeabteilungen, anderen Förderungsgebern, dem Zentralen 
Melderegister, Finanzbehörden, Banken, etc.) einzuholen sowie bei der Abwicklung und Kontrolle 
der Förderung anfallende personenbezogene und automationsunterstützt verarbeitete Daten an 
andere Gebietskörperschaften zu übermitteln und zum Zwecke notwendiger Analysen und 
Berichte zu verwenden. 

 

§ 10 Gerichtsstand 

Für alle im Zusammenhang mit der vorstehenden Förderung stehenden Rechtsstreitigkeiten gilt 
der Gerichtsstand Graz. 

 

II. Abschnitt – Besondere Förderbestimmungen 

 

§ 11 FörderwerberIn und AntragstellerIn 

(1) FörderwerberInnen im Sinne dieser Förderrichtlinie sind legitimierte BetreiberInnen von 
Gemeinschaftsgärten sowie GebäudeeigentümerInnen oder legitimierte Berechtigte mit 
Interesse an der Dach- und Fassadenbegrünungen hinsichtlich der Beratung. 
FörderwerberInnen für die Errichtung von Dachbegrünungen sind die BetreiberInnen von 
gewerblichen Betriebsanlagen, FörderwerberInnen für die Errichtung von 
Fassadenbegrünungen und Stadtbaumpflanzungen sind natürliche oder juristische Personen 
oder Personengesellschaften. 

(2) AntragstellerIn im Sinne dieser Förderrichtlinie ist der/die FörderwerberIn selbst oder 
entsprechend legitimierte Dritte mit einer entsprechenden Berechtigung (siehe §5 Abs. 3) 

 

§ 12 Vorzulegende Unterlagen 

A) Gemeinschaftsgärten 

(1) Vollständig ausgefülltes Antragsformular bis spätestens 31. Dezember für das laufende 
Kalenderjahr. Bei einer Inanspruchnahme einer Förderung für die Neuanlage eines 
Gemeinschaftsgartens im Sinne von §14 Lit. A Abs. 1 ist im Antragsformular die 
voraussichtliche Nutzungsdauer (länger als 1 Jahr bzw. länger als 3 Jahre) verbindlich 
anzugeben. 

(2) Die Anschaffungskosten müssen mittels gesonderter überprüfbarer und detaillierter 
saldierter Endabrechnung belegt sein, wobei Rechnungen des laufenden Kalenderjahres 
eingereicht werden können. Bei der Antragstellung sind Rechnungen vorzulegen.  
Auf § 4 dieser Förderrichtlinie wird verwiesen. 
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(3) Nachweise über den Besitz bzw. die Pacht und die Gemeinschaftsbewirtschaftung des 
Grundstückes mit einer Haushaltsliste mit mindestens 8 Grazer Haushalten sind vorzulegen. 

(4) Ein Nachweis über die Erfüllung der ökologischen Kriterien für die Förderung ist vorzulegen: 

a) Regenwassernutzung – Bildnachweis 

b) Gentechnikfreies Saatgut – Rechnung mit Vermerk oder Bestätigung (für den Fall einer 
Überprüfung des Kriteriums ist eine Entnahme von Pflanzenproben zu gestatten) 

c) Kompostierung – Bildnachweis 

(5) Ein Nachweis über die Nutzung des Gartens ist zu erbringen: 

a) Bildnachweis für Gemüse-Nutzgarten 

b) Liste gemeinschaftlicher Aktivitäten 

(6) Es ist einem/r VertreterIn der Fördergebieten der Zutritt zu den geförderten Anlagen im 
Bedarfsfall zu gewähren. 

 

B) Beratung zu Dach- und Fassadenbegrünungen 

(1) Vollständig ausgefülltes Antragsformular 

(2) Die Beratungskosten müssen mittels saldierter Rechnung belegt sein, wobei Rechnungen bis 
zu 3 Monate rückwirkend ab Antragsstellung eingereicht werden können. Auf § 4 dieser 
Förderrichtlinie wird verwiesen. 

(3) Detaillierte Auflistung der Beratungsleistung 

(4) Nachweis über die Berechtigung als FörderwerberIn (z. Bsp. bei GebäudeeigentümerInnen 
ein Grundbuchsauszug, bei Berechtigten ein Beschluss der EigentümerInnengemeinschaft, 
eine Bestätigung der Hausverwaltung oder dergleichen). 

 

C) Errichtung einer Dachbegrünung 

(1) Vollständig ausgefülltes Antragsformular 

(2) Aussagekräftiges Foto der Dachbegrünung 

(3) Informationen zum Projekt 

 a) Dachfläche gesamt in m² 

 b) Dachfläche begrünt in m² 

 c) Pflanzenliste 
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 d) Aufbauhöhe 

 e) Substratart 

(4) Bestätigung eines Fachbetriebes über die ordnungsgemäße Errichtung gemäß ÖNORM L 1131 
(5) Saldierte Rechnung/en zu den Errichtungskosten, wobei diese bis zu 6 Monate rückwirkend 

ab Antragsstellung eingereicht werden können. 
 

D) Errichtung einer Fassadenbegrünung 

(1) Vollständig ausgefülltes Antragsformular 

(2) Aussagekräftige Fotos der getroffenen Maßnahmen zur Fassadenbegrünung 

(3) Informationen zum Projekt 

 a) Fassadenfläche gesamt in m² 

 b) Fassadenfläche begrünbar in m² 

 c) Pflanzenliste und Gestaltungsplan 

 d) Substratart 

 e) Kurzbericht über die erfolgte Beratung zur Fassadenbegrünung im Sinne von  
§13 Lit. B Abs. 2 dieser Förderrichtlinie. 

 f) Pflegeplan mit Angebot für eine Anwuchsphase von 2 Jahren 

(4) Bestätigung eines Fachbetriebes über die ordnungsgemäße Errichtung 

(5) Saldierte Rechnung/en zu den Errichtungskosten, wobei diese bis zu 6 Monate rückwirkend 
ab Antragsstellung eingereicht werden können. 

 

E) Stadtbaumpflanzung 

(1) Vollständig ausgefülltes Antragsformular 

(2) Aussagekräftiges Foto der örtlichen Situation nach erfolgter Baumpflanzung 

(3) Informationen zur Stadtbaumpflanzung 

 a) Aussagekräftige Angaben zum Standort (einfache Plandarstellung mit Markierung des 
Standortes, z. Bsp. aus einem Stadtplan, Fläche in Quadratmeter, etc.) 

 b) Nennung der Baumart gem. Liste der förderbaren Stadtbäume (siehe §2 Z. 9): 

http://www.umwelt.graz.at/cms/beitrag/10253404/6515510/Urbane_Begruenung.html  

 c) Stammumfang in Zentimeter gemessen in ein Meter Höhe von der Wurzelverzweigung. 
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 d) Angaben zur Anwuchspflege (insbesondere Bewässerung) 

(4) Nachweise über die zur Baumpflanzung erforderliche Verfügungsgewalt über das Grundstück 
(Grundbuchsauszug, Zustimmungserklärungen, Beschluss, etc.) für den Standort. 

(5) Saldierte aufgeschlüsselte Rechnung/en zu den Kosten, wobei diese bis zu 6 Monate 
rückwirkend ab Antragsstellung eingereicht werden können. 

 

§ 13 Förderungsvoraussetzungen 

A) Gemeinschaftsgärten 

(1) Die Stadt Graz gewährt Grazerinnen und Grazern, welche innerhalb des Stadtgebietes einen 
Gemeinschaftsgarten betreiben, unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss für die 
Anschaffung von dort verwendetem Gartenmaterial aus dem einschlägigen Fachhandel bzw. 
Fachmärkten bzw. Fachbetrieben (insbesondere nicht motorisierte Gartengeräte, 
gentechnikfreies Saatgut, standortgeeignete Pflanzen, biologische Düngemittel, Bauteile zur 
Errichtung von Hochbeeten, Kompostanlagen, Beeten und Zäunen) bzw. Pachtkosten.  

(2) Die Förderung dient der Unterstützung von Aktivitäten von BürgerInnengruppen, welche 
gemeinsam ökologisch „wirtschaften“, d. h. sich im Sinne der Lokalen Agenda 21 engagieren. 

(3) Eine Förderung kann nur für Gärten beansprucht werden, welche die folgenden ökologischen 
Kriterien erfüllen: 

a) Regenwassernutzung bei der Bewässerung, wenn die technischen und rechtlichen 
Voraussetzungen gegeben sind, 

b) Verwendung von gentechnikfreiem Saatgut und 

c) Kompostierung von anfallendem Gartenmaterial im Gemeinschaftsgarten, wenn die 
technischen und rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

(4) Die Grundstücksgröße muss mindestens 30 m² betragen und von mindestens 8 Grazer 
Haushalten gemeinsam genutzt werden. 

(5) Bei Auflösung des Gemeinschaftsgartens ist das von der Stadt Graz geförderte Gartenmaterial 
(Gartengeräte, mobile Hochbeete usw.) an einen anderen Gemeinschaftsgarten, bzw. einer 
caritativen Vereinigung kostenlos und dauerhaft zur Verfügung zu stellen. 

 

B) Beratung zu Dach- und Fassadenbegrünungen 

(1) Die Stadt Graz gewährt berechtigten FörderwerberInnen, welche an einem Objekt innerhalb 
des Stadtgebietes eine Dach- oder (und) Fassadenbegrünung errichten möchten, einen 
Zuschuss für die Beratung von Dach- und Fassadenbegrünungen einer facheinschlägigen Firma 
oder Institution. 
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(2) Bei der Beratung müssen folgende Punkte grundsätzlich zwingend behandelt werden und in 
Form eines kurzen Berichtes dem Förderantrag beigelegt werden: 

a) Eignung des Objektes hinsichtlich Dach- oder (und) Fassadenbegrünung 

b) Empfehlung von geeigneten Pflanzen 

c) Statische Beurteilung der zu begrünenden Fläche 

d) Abschätzung des Pflegeaufwandes 

e) Abschätzung möglicher Risiken 

 

C) Errichtung einer Dachbegrünung 

(1) Die Stadt Graz gewährt berechtigten FörderwerberInnen, welche an einem Objekt innerhalb 
des Stadtgebietes eine Dachkonstruktion erstmalig begrünen möchten, einmalig je Objekt 
einen Zuschuss zu den Errichtungskosten. 

(2) Es werden ausschließlich Dachkonstruktionen (Hallentragwerke) mit einer Fläche von 
mindestens 1.000 m² und einer Mindestspannweite von 20 m gefördert. Die begrünte 
Dachfläche muss mindestens 66 % der gesamten Dachfläche betragen. 

(3) Es werden ausschließlich Extensivbegrünungen (Definition laut ÖNORM L1131) mit einer 
Aufbauhöhe von mindestens 10 cm gefördert. 

(4) Die fertig hergestellte Dachbegrünung muss den Anforderungen der ÖNORM L 1131 
vollinhaltlich entsprechen. 

 

D) Errichtung einer Fassadenbegrünung 

D.1. Fassadengebundene Begrünung 

(1) Die Stadt Graz gewährt berechtigten FörderwerberInnen, welche an einem Objekt innerhalb 
des Stadtgebietes eine Fassade nach dem Stand der Technik erstmalig begrünen möchten, 
einmalig je Objekt einen Zuschuss zu den Errichtungskosten. 

(2) Es werden grundsätzlich alle Gebäudetypen mit folgenden Ausnahmen gefördert: 

 a) Nebengebäude im Sinne des Stmk. Baugesetzes 

 b) Wohngebäude mit weniger als 5 Wohneinheiten 

(3) Der begrünbare Anteil an der betrachteten gesamten Fassadenfläche hat mindestens 40% zu 
betragen.  

(4)  Die gemäß Gestaltungsplan umgesetzte begrünte Fassadenfläche hat mindestens 50 m² zu 
betragen und muss von öffentlichen (Verkehrs-) Flächen im Nahbereich aus einsehbar sein. 
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(5) Für fassadengebundene Systeme ist eine vollautomatische Bewässerungsanlage zwingend 
erforderlich. 

(6) Wärmedämmschichten dürfen durch die Montage von Rankhilfen nicht in ihrer Funktion 
beeinträchtigt werden. 

(7) Die Begrünungsmaßnahmen sind durch qualifizierte Expertinnen und Experten zu planen und 
durch fachlich qualifizierte Unternehmen zur Ausführung zu bringen. 

 

D.2. Bodengebundene Begrünung 

(1) Die Stadt Graz gewährt berechtigten FörderwerberInnen, welche an einem Objekt innerhalb 
des Stadtgebietes eine Fassade nach dem Stand der Technik erstmalig begrünen möchten, 
einmalig je Objekt einen Zuschuss zu den Errichtungskosten. 

(2) Es werden grundsätzlich alle Gebäudetypen mit folgenden Ausnahmen gefördert: 

 a) Nebengebäude im Sinne des Stmk. Baugesetzes 

 b) Wohngebäude mit weniger als 5 Wohneinheiten 

(3) Die gemäß Gestaltungsplan umgesetzte begrünte Fassadenfläche hat mindestens 30 m² zu 
betragen und muss von öffentlichen (Verkehrs-) Flächen im Nahbereich aus einsehbar sein. 

(4) Wärmedämmschichten dürfen durch die Montage von Rankhilfen nicht in ihrer Funktion 
beeinträchtigt werden. 

(5) Die Begrünungsmaßnahmen sind durch qualifizierte Expertinnen und Experten zu planen und 
durch qualifizierte Unternehmen zur Ausführung zu bringen. 

 

E) Stadtbaumpflanzung 

(1) Die Stadt Graz gewährt all jenen (natürlichen und juristischen Personen, 
Personengesellschaften), welche innerhalb des Stadtgebietes auf privaten Grundstücken 
einen Stadtbaum pflanzen, unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss für die dabei 
anfallenden Kosten. 
Der Standort der Baumpflanzung muss sich außerhalb des Grazer Grüngürtels befinden. 

 

(2) Die vom Fachhandel bzw. vom Fachbetrieb angegebene Baumart muss in der Liste der 
geeigneten Bäume (siehe § 2 Z. 9) angeführt sein. 

(3) Der Stammumfang, gemessen in ein Meter Höhe von der Wurzelverzweigung, hat 
mindestens 16 Zentimeter zu betragen, bei Obstgehölzen mindestens 8 cm. 
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(4) Die Grundstücksgröße und die Standortverhältnisse (insbesondere Lichtverhältnisse, 
Versiegelungsgrad, etc.) müssen für die jeweilige Baumart geeignet sein. Die Anwuchspflege 
(insbesondere Bewässerung) ist entsprechend der Baumart und des Standortes fachgerecht 
durchzuführen. 

(5) Es muss sich bei der Stadtbaumpflanzung um eine freiwillige Maßnahme handeln, 
bescheidmäßig vorgeschriebene Pflanzungen und insbesondere nach der Grazer 
Baumschutzverordnung verpflichtende Ersatzpflanzungen sind nicht förderbar. 

 

§ 14 Höhe der Förderung 

A) Gemeinschaftsgarten 

(1) Als Unterstützung für die Neuanlage eines Gemeinschaftsgartens (Erstanlage auf einem 
bestimmten Standort) bzw. die Erstanschaffung eines mobilen Gemeinschaftsgartens kann 
einmalig ein Betrag von: 

a) bis zu 3.000.- Euro der nachgewiesenen Kosten, wenn der Garten länger als 3 Jahre 
genutzt wird 

b) bis zu 1.500.- Euro der nachgewiesenen Kosten, wenn der Garten zwischen 1 bis 3 Jahre 
genutzt wird 

gewährt werden. 

(2) Ab dem 2. Gartenbetriebsjahr wird für den laufenden Betrieb je 
GemeinschaftsgartenbetreiberIn und dazu gehörigem Gemeinschaftsgrundstück ein Betrag 
von bis zu 1.000,- Euro pro Kalenderjahr gefördert. 

(3) Förderfähige Kosten sind Anschaffungskosten von Gartenmaterial (insbesondere 
Gartengeräte, gentechnikfreies Saatgut, Pflanzen, Bauteile zur Errichtung von Hochbeeten und 
Kompostanlagen, Umzäunung des Gemeinschaftsgartens sowie Pachtkosten). 

(4) Bei Zwischennutzung (eine stationäre zeitlich befristete Nutzung auf einem bestimmten 
Grundstück) bzw. bei mobilen Gemeinschaftsgärten ist eine Antragstellung im Sinne von Abs. 2 
nur einmal je Kalenderjahr möglich. 

 

B) Beratung zu Dach- und Fassadenbegrünungen 

(1) Die Förderung kann pro Objekt jeweils für eine Beratung der Dachbegrünung als auch für eine 
Beratung einer Fassadenbegrünung beantragt werden. 

(2) Beratungen zur Dach- und Fassadenbegrünung werden jeweils mit 80 % der Beratungskosten, 
jedoch jeweils bis zu einem maximalen Betrag von 400.- Euro gefördert. 
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C) Errichtung einer Dachbegrünung 

(1) Die Errichtungskosten werden mit 10,- Euro pro m² begrünter Fläche, bis zu einer maximalen 
Förderhöhe von 40.000,- Euro pro Objekt gefördert. 

(2) Die Förderung kann pro Objekt nur einmal gewährt werden. 

 

D) Errichtung einer Fassadenbegrünung 

D.1. Fassadengebundene Begrünung 

(1) Die Errichtungskosten werden mit 20% der anrechenbaren Errichtungskosten, bis zu einer 
maximalen Förderhöhe von 40.000,- Euro pro Objekt gefördert. 

(2) Die Förderung kann pro Objekt nur einmal gewährt werden. 

 

D.2. Bodengebundene Begrünung 

(1) Die Errichtungskosten werden mit 50% der anrechenbaren Errichtungskosten bis zu einer 
maximalen Förderhöhe von 5.000,- Euro pro Objekt gefördert. 

(2) Die Förderung kann pro Objekt nur einmal gewährt werden. 

(3) Förderfähige Kosten sind Anschaffungskosten von Rankhilfen, Substrat, Pflanzen, 
Pflanzgefäße mit einem Substratvolumen von mindestens 200 Liter, die bautechnische 
Herstellung von Pflanzraum (nicht förderbar ist die Herstellung von Strom und Wasser). 

E) Stadtbaumpflanzung 

(1) Als Unterstützung für die Neupflanzung eines Stadtbaumes (Erstpflanzung auf einem 
bestimmten Standort) kann einmalig ein Betrag in der Höhe von 50% der förderfähigen 
Kosten bis zu einer maximalen Förderhöhe von 700.- Euro gewährt werden. Je einer bisher 
baumfreien Fläche von mindestens 50 m² ist 1 Stadtbaum förderbar, bis zu einer Anzahl von 
maximal 5 Stadtbäumen je Standort. 
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(2) Förderfähige Kosten sind im einschlägigen Fachhandel bzw. Fachmärkten bzw. Fachbetrieben 
für die Baumpflanzung anfallende Sachkosten (insbesondere für den Baumsetzling, Erde, 
Abstützmaterial, Bodenabdeckung, etc.) sowie Kosten des Baumtransportes, der Herstellung 
des Pflanzloches und der eigentlichen Baumpflanzung, soweit es sich dabei um Leistungen 
von Fachfirmen handelt. Die Verrechnung von Eigenleistungen (z.B. für Transport, Pflanzung, 
etc.) ist nicht möglich. 

 
Für den Bürgermeister: 
Die Abteilungsvorständin der Präsidialabteilung 
 
Mag.a Verena Ennemoser 
elektronisch unterschrieben 
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RICHTLINIE 

 
 
GZ.: A23-028212/2013/0049 
 
 

Richtlinie für die Förderung von Reparaturmaßnahmen 
 

Richtlinie des Gemeinderates vom 11.04.2019 für die Förderung von Reparaturmaßnahmen 
 
 
Auf Grund des § 45 Abs. 2 Z 25 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 wird beschlossen: 
 

I. Abschnitt – Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Gegenstand der Förderung 

(1) Die Stadt Graz gewährt für ihr Stadtgebiet eine Förderung für Grazer Reparaturinitiativen 
sowie für die Inanspruchnahme von Reparaturdienstleistungen für Elektrogeräte. 

(2) Zweck der Förderung: Diese Förderung dient der Ressourcenschonung durch 
Wiederverwendung von grundsätzlich noch gebrauchsfähigen Gegenständen (ReUse). 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Die nachstehenden Begriffe haben in dieser Förderrichtlinie folgende Bedeutung: 

 

1. FörderwerberIn 

Das sind all jene (physischen oder juristischen Personen, Personengesellschaften), die sich nach 
den Bestimmungen dieser Förderrichtlinie um eine Förderung der Stadt Graz bewerben und bei 
Erfüllung aller Voraussetzungen anspruchsberechtigt sind. FörderwerberInnen haften in 
Letztverantwortung für die Richtigkeit aller Angaben und die ordnungsgemäße Verwendung des 
zuerkannten Förderbetrages. Allfällige Rückforderungen von Förderbeträgen oder die 
Aufrechnung von offenen Forderungen der Stadt Graz richten sich an den/die FörderwerberIn. 

2. AntragstellerIn 

Das sind all jene (physischen oder juristischen Personen, Personengesellschaften), welche 
berechtigt sind, nach den Bestimmungen dieser Förderrichtlinie einen Förderantrag zu stellen. 
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AntragstellerIn und FörderwerberIn sind entweder identisch, oder der/die legitimierte 
AntragstellerIn ist im Besitz einer entsprechenden Berechtigung (z. B. Vollmacht, Beschluss der 
EigentümerInnengemeinschaft, etc.). 

3. Begünstigter/e (ZahlungsempfängerIn) 

Das sind all jene (physischen oder juristischen Personen, Personengesellschaften), welche bei 
Erfüllung aller Voraussetzungen den zuerkannten Förderbetrag erhalten (ZahlungsempfängerIn). 
Der/die Begünstigte und der/die FörderwerberIn bzw. AntragstellerIn sind entweder identisch, 
oder der/die legitimierte Begünstigte ist im Besitz einer entsprechenden Berechtigung des/der 
FörderwerberIn (z. B. Vollmacht, Beschluss der EigentümerInnengemeinschaft, etc.). 

4. Objekt und Objektadresse 

Ein Objekt besteht aus einem oder mehreren Gebäuden, die für Wohnzwecke genutzt werden und 
dazugehörigen Nebengebäuden. Sinngemäß erfasst sind davon auch Heimeinrichtungen. Die 
Objektadresse ist ein Ort im Stadtgebiet von Graz, an dem sich der Fördergegenstand 
Reparaturinitiative befindet und an dem der/die FörderwerberIn berechtigt ist, den 
Fördergegenstand zu errichten und/oder zu betreiben. 

5. Haushalt 

Zusammen wohnende und eine wirtschaftende Einheit bildende Personengemeinschaft sowie 
Personen, die allein wohnen und wirtschaften. 

6. Reparaturinitiativen 

Reparaturinitiativen sind Treffen, bei denen mehrere Teilnehmer für sich alleine, gemeinsam mit 
anderen, oder unter Anleitung von ehrenamtlichen HelferInnen ihre kaputten Dinge reparieren. 
Reparaturinitiativen sind ehrenamtliche und nicht-kommerzielle Initiativen. 

Reparaturinitiativen finden an öffentlich zugänglichen Orten zumindest 2 Mal pro Jahr statt. 

Werkzeug und Material für verschiedene Reparaturen sind vor Ort vorhanden. 

Die Reparaturinitiative dient neben dem Reparieren von defekten Gegenständen und damit der 
Erhöhung der Lebensdauer dieser Gegenstände auch der Bewusstseinsbildung. So findet nicht nur 
ein wertvoller und praktischer Informations- und Wissensaustausch statt, sondern Gegenstände 
und die Tätigkeit der Reparatur werden neu wertgeschätzt. Die BesucherInnen erfahren, dass es 
eine Alternative zum Wegwerfen gibt. 

Reparaturinitiativen stellen keine Konkurrenz zu kommerziellen Reparaturbetrieben dar, da die 
Reparaturen selbst kostenlos abgewickelt werden. 

7. Reparaturdienstleistungen 

Reparaturdienstleistungen dienen der Behebung von Mängeln zur Wiederherstellung der 
Funktionsfähigkeit von Elektrogroßgeräten (z.B. Waschmaschine, Kühlschrank, Geschirrspüler) und 
Elektrokleingeräten (z.B. Haushaltsgeräte wie Mixer, Föhn; Bildschirmgeräte, Computer, 
Mobiltelefon), erhöhen damit die Lebensdauer der Geräte und wirken so der geplanten 
Obsoleszenz entgegen. Reparaturdienstleistungen werden von dazu berechtigten 
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Gewerbeunternehmen, die im „Reparaturführer Österreich“ angeführt oder Mitglied im Grazer 
Reparaturnetzwerk „Graz repariert!“ sind, vorgenommen. 

8. Elektrogeräte 

Elektrogeräte im Sinne dieser Förderrichtlinie sind Geräte nach den Gerätekategorien laut EAG-
VO Stand 2016, Anhang 1, ausgenommen Kategorie 5. Beleuchtungskörper. 

 

§ 3 Förderhöhe und Rechtsanspruch 

(1) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung. 

(2) Wegen der begrenzten Förderungsmittel werden die vollständigen Anträge nach dem 
Zeitpunkt des Einlangens in der Förderstelle behandelt. 

(3) Eine Förderung kann nur bei Vorliegen der in dieser Förderrichtlinie festgelegten 
Voraussetzungen und nach Maßgabe der finanziellen Mittel erfolgen, die jährlich im 
Voranschlag der Landeshauptstadt Graz ausgewiesen sind bzw. von Dritten (z.B. dem Land 
Steiermark) zweckgebunden zur Verfügung gestellten werden. 

(4) Für diese Förderung gilt weiters auch die Subventionsordnung der Stadt Graz, insbesondere 
eigene Forderungen der Stadt bzw. von Einrichtungen im Nahverhältnis der Stadt gegen den 
Subventionsempfänger können jederzeit mit der ggst. Förderung verrechnet werden (lt. § 5 
Abs. 5 der Subventionsordnung der Stadt Graz). 

(5) Diese Förderung der Stadt Graz kann mit allfälligen weiteren Förderungen kombiniert werden, 
jedoch darf keine Überförderung (mehr als 100% der anrechenbaren Kosten) erfolgen. 

(6) Bei der gegenständlichen Förderung handelt es sich im Falle von Unternehmen als 
Förderwerber um eine „De-minimis“-Beihilfe im Sinne der Verordnung Nr. 1998/2006 der 
Europäischen Kommission und der Verordnung (EU) Nr. 360/2012. Sollten Förderungen im 
Rahmen dieser Aktion zusammen mit anderen Beihilfen an ein Unternehmen die rechtlich 
relevanten Wertgrenzen übersteigen, darf die gegenständliche Förderung nicht in Anspruch 
genommen werden. 

 

§ 4 Zeitraum der Förderaktion und Übergangsbestimmungen 

(1) Die Förderaktion tritt mit dem Tag nach dem ggst. GR-Beschluss in Kraft und gilt bis 
31.12.2020. Auf § 3 Abs. 3 dieser Förderrichtlinie wird verwiesen. 

(2) Unabhängig vom Zeitpunkt der Errichtung bzw. Realisierung des Fördergegenstandes gilt 
jeweils die zum Zeitpunkt der Antragstellung gültige Förderrichtlinie. 
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§ 5 Antragstellung 

(1) Die Förderung ist mit jeweils vollständigen Unterlagen entweder persönlich im Umweltamt 
der Stadt Graz, Schmiedgasse 26, 4. Stock, als Förderstelle während der 
Parteienverkehrszeiten oder auf dem Postweg, per Telefax bzw. elektronisch zu beantragen. 

(2) Die Berechtigung als FörderwerberIn ist entsprechend nachzuweisen (je nach Art der 
Förderung z.B. Grundbuchsauszug, vergebührter Mietvertrag, Pachtvertrag, Auszug aus dem 
Firmenbuch, Gewerbeschein, Nachweis der sozialen Kriterien, etc.). 

(3) Die Förderungsabwicklung kann direkt oder über legitimierte Dritte, wie z.B. ausführende 
Unternehmen, erfolgen. Diese haben eine entsprechende Berechtigung (z. B. Vollmacht, 
Beauftragung, Beschluss der EigentümerInnengemeinschaft, etc.) vorzulegen. 

(4) Als Bezugsdatum für die weitere Behandlung des Antrages gilt das Datum der vollständigen 
Antragstellung. Unvollständige Anträge müssen nach Aufforderung in der Regel innerhalb von 
drei Wochen von der FörderwerberIn vervollständigt werden. Ansonsten gilt der Antrag als 
zurückgezogen. 

 

§ 6 Nachweise und Auszahlungsmodalitäten 

(1) Für die Bearbeitung des Förderungsansuchens sind neben einem vollständig ausgefüllten und 
unterfertigten Antragsformular alle im II. Abschnitt (Besondere Förderbestimmungen) dieser 
Förderrichtlinie genannten Unterlagen vollständig vorzulegen. 

(2) Auf Verlangen ist/sind die saldierte/n Rechnung/en im Original vorzulegen. 

(3) Weitere Nachweise zur Überprüfung der Einhaltung der Förderbedingungen sind der 
Förderstelle auf Verlangen vorzulegen. 

(4) Wurde der ordnungsgemäße Antrag mit allen Unterlagen vollständig eingereicht, wird der 
Förderakt bearbeitet und, falls alle entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind und eine 
finanzielle Bedeckungsmöglichkeit vorliegt, zur Genehmigungsvorlage vorbereitet. 

 

§ 7 Rückforderung der Förderung 

(1) Die FörderwerberInnen verpflichten sich, die Förderung innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
nach Aufforderung zurückzuzahlen, wenn 

a) eine Überprüfung des Fördergegenstandes bzw. der Fördervoraussetzungen aus 
Abschnitt II dieser Förderrichtlinie verweigert wurde bzw. die Fördervoraussetzungen 
nicht mehr gegeben sind, 

b) die Förderung vorsätzlich oder fahrlässig durch falsche Angaben herbeigeführt wurde, 

c) der Fördergegenstand nicht für zumindest 1 Jahr ab Datum der Förderungsauszahlung 
besteht, 
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d) der Fördergegenstand nicht für zumindest 1 Jahr ab Datum der Förderungsauszahlung 
angemessen in Funktion gehalten wird und 

e) erforderliche Genehmigungen und/oder Abnahmen nicht vorhanden sind. 

(2) Eine Rückforderung der Förderung ist jedoch längstens bis zu 3 Jahre ab Datum der 
Förderungsauszahlung möglich. 

 

§ 8 Erforderliche Genehmigungen und Ausführung 

(1) Eine Förderzusage nach dieser Förderrichtlinie präjudiziert bzw. ersetzt keinesfalls die 
erforderlichen Genehmigungen bzw. Abnahmeprüfungen, die der/die FörderwerberIn 
unabhängig davon vor der Förderbeantragung bzw. der Realisierung des Fördergegenstandes 
einzuholen hat. Allfällige vereinspolizeiliche, veranstaltungsrechtliche oder gewerberechtliche 
Vorschriften sind insbesondere zu beachten. 

(2) Bei der Errichtung bzw. dem Betreiben des Fördergegenstandes sind alle einschlägigen 
Normen und technischen Richtlinien entsprechend einzuhalten. 

 

§ 9 Datenüberprüfung und -verwendung 

Im Rahmen des Datenschutzgesetzes ist es der Förderstelle erlaubt, zweckdienliche Auskünfte bei 
Dritten (z.B. eigenen Gemeindeabteilungen, anderen Förderungsgebern, dem Zentralen 
Melderegister, Finanzbehörden, Banken, etc.) einzuholen sowie bei der Abwicklung und Kontrolle 
der Förderung anfallende personenbezogene und automationsunterstützt verarbeitete Daten an 
andere Gebietskörperschaften zu übermitteln sowie zum Zwecke notwendiger Analysen und 
Berichte zu verwenden. 

 

§ 10 Gerichtsstand 

Für alle im Zusammenhang mit der vorstehenden Förderung stehenden Rechtsstreitigkeiten gilt 
der Gerichtsstand Graz. 
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II. Abschnitt – Besondere Förderbestimmungen 

 

§ 11 FörderwerberIn und AntragstellerIn 

(1) FörderwerberInnen im Sinne dieser Förderrichtlinie sind natürliche und juristische Personen 
die Reparaturinitiativen betreiben oder die Reparaturdienstleistungen in Anspruch nehmen. 

(2) AntragstellerIn im Sinne dieser Förderrichtlinie ist der/die FörderwerberIn selbst oder 
legitimierte Dritte mit einer entsprechenden Berechtigung (siehe §5 Abs. 3). 

 

§ 12 Vorzulegende Unterlagen 

A) Reparaturinitiativen 
(1) Vollständig ausgefülltes Antragsformular. 

(2) Die Anschaffungskosten müssen mittels gesonderter überprüfbarer Rechnung belegt sein, 
wobei Rechnungen bis zu 6 Monate rückwirkend ab Antragsstellung eingereicht werden 
können. Die Rechnungen sind bei der Antragstellung vorzulegen.  
Auf § 4 dieser Förderrichtlinie wird verwiesen. 

(3)  Liste der BetreiberInnen mit Unterschrift (Name, Geburtsdatum) und verbindlicher 
Namhaftmachung des/der FörderwerberIn. 

(4) Nachweise über das regelmäßige (mind. 2 mal pro Jahr) Stattfinden sind vorzulegen 
(Einladung/Ankündigung des Termins, Fotos der Veranstaltung). 

(5) Ein Nachweis über die Erfüllung der ökologischen Kriterien für die Förderung (Beitrag zur 
Abfallvermeidung) ist wie folgt vorzulegen: 

a) Liste der reparierten Geräte bzw. Gegenstände 

b) Verwendung von Mehrweggeschirr bei der Ausgabe von Getränken oder Speisen – 
Bildnachweis 

(6) Ein Nachweis über den Ablauf der Reparaturinitiative ist zu erbringen: 

a) Bildnachweis der Veranstaltung 

b) Anzahl der TeilnehmerInnen 

(7) Es ist einer/m VertreterIn der FördergeberIn der Zutritt zu den geförderten 
Reparaturinitiativen im Bedarfsfall zu gewähren.  
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B) Reparaturdienstleistungen 

(1) Vollständig ausgefülltes Antragsformular 

(2) Die Reparaturkosten müssen mittels gesonderter überprüfbarer Rechnung belegt sein, wobei 
Rechnungen bis zu 3 Monate rückwirkend ab Antragsstellung eingereicht werden können. Die 
Rechnung ist bei der Antragstellung vorzulegen. Auf § 4 dieser Förderrichtlinie wird 
verwiesen. 

(3) Auszug über den Eintrag des Reparaturbetriebs im Reparaturführer Österreich 
(www.reparaturfuehrer.at) oder im Grazer Reparaturnetzwerk „Graz repariert!“  
(grazrepariert.at). 

 

 

§ 13 Förderungsvoraussetzungen 

A) Reparaturinitiativen 

(1) Die Stadt Graz gewährt natürlichen bzw. juristischen Personen, welche innerhalb des 
Stadtgebietes eine Reparaturinitiative betreiben, unter bestimmten Voraussetzungen einen 
Zuschuss für die Anschaffung von dort verwendetem Reparaturmaterial (insbesondere 
Werkzeug, einschlägige Literatur, Ersatzteile, elektrische Prüf- und Messgeräte) bzw. für 
Kosten des laufenden Betriebs (z.B. Mietkosten) sowie Öffentlichkeitsarbeit (Einladungen, 
Homepage, etc.). 

(2) Eine Förderung kann nur für Reparaturinitiativen beansprucht werden, welche die folgenden 
ökologischen Kriterien erfüllen: 

a) Reparatur von Geräten bzw. Gegenständen 

b) Ordnungsgemäße Entsorgung von nicht reparaturfähigen Geräten bzw. Gegenständen 

c) Verwendung von Mehrweggeschirr 

(3) Die Reparaturinitiative muss von mindestens 2 Personen gemeinsam betrieben werden. 

(4) Pro Veranstaltung müssen mindestens 6 BesucherInnen teilnehmen 

 

B) Reparaturdienstleistungen 

(1) Die Stadt Graz gewährt natürlichen bzw. juristischen Personen mit Hauptwohnsitz bzw. 
Standort in Graz, welche Reparaturdienstleistungen für Elektrogeräte in Anspruch nehmen, 
unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss zu den Reparaturkosten. 

(2) Sie kann nur für Reparaturdienstleistungen von Elektrogeräten in Anspruch genommen 
werden. 
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(3) Sie kann nur für Reparaturdienstleistungen in Anspruch genommen werden, die von Betrieben 
durchgeführt wurden, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a) Der Betrieb muss zur Ausübung der jeweiligen Reparaturarbeiten in Österreich befugt 
sein, d.h. in Besitz einer aufrechten Gewerbeberechtigung in Österreich sein. 

b) Der Betrieb muss im Reparaturführer Österreich (www.reparaturfuehrer.at) registriert 
oder Mitglied im Grazer Reparaturnetzwerk „Graz repariert!“ sein. 

c) Ausgenommen davon sind Reparaturdienstleistungen im Rahmen von Garantie- und 
Gewährleistungsansprüchen. 

 

§ 14 Höhe der Förderung 

A) Reparaturinitiativen 

(1) Je Reparaturinitiative und Kalenderjahr wird ein Betrag von bis zu 1.200 Euro gefördert. 

(2) Förderfähige Kosten sind Anschaffungskosten von Reparaturmaterial (insbesondere 
Werkzeug, einschlägige Literatur, Ersatzteile, elektrische Prüf- und Messgeräte), Mietkosten 
sowie Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (Einladungen, Homepage, etc.). 

(3) Die Förderung kann jeweils für 1 Kalenderjahr neu beantragt werden. 

 

B) Reparaturdienstleistung: 

(1) Je Haushalt bzw. juristischer Person und Kalenderjahr wird ein Betrag von 50% der 
Reparaturkosten, in Summe (bei mehreren Anträgen) bis zu einem maximalen Förderbetrag 
von 100 Euro. 

(2) Förderfähige Kosten sind Reparaturdienstleistungen an Elektrogeräten. 

 
Für den Bürgermeister: 
Die Abteilungsvorständin der Präsidialabteilung 
 
Mag.a Verena Ennemoser 
elektronisch unterschrieben 
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Gemeinderatssitzung vom 17. Mai 2018:  
www.graz.at/cms/beitrag/10313392/7768145/GR_Sitzung_vom_Mai.html 
 
Details  
zur Fragestunde,  
der Tagesordnung,  
der Dringlichkeitsanträge, Anfragen und Anträge  
sowie zum Wortprotokoll  
aus der oben angeführten Gemeinderatssitzung entnehmen Sie bitte der Homepage der Stadt 
Graz (siehe Link Überschrift). 
 
 
 
 
 

Nachruf Em. Univ.‐Prof. Dr. Wolfgang Köle 
aus dem Wortprotokoll der Gemeinderatssitzung vom 17. Mai 2018 
 
https://www.graz.at/cms/dokumente/10313392_7768145/9f2b3dce/180517_2nachrufe.pdf 
 
 
 
 

Nachruf Dr.in phil. Erika Kaufmann 
aus dem Wortprotokoll der Gemeinderatssitzung vom 17. Mai 2018 
 
https://www.graz.at/cms/dokumente/10313392_7768145/9f2b3dce/180517_2nachrufe.pdf 
 
 
  

Nr. 04 vom 24. April 2019 Amtsblatt der Landeshauptstadt Graz Seite 42 von 44

https://www.graz.at/cms/beitrag/10313392/7768145/GR_Sitzung_vom_Mai.html
https://www.graz.at/cms/dokumente/10313392_7768145/9f2b3dce/180517_2nachrufe.pdf
https://www.graz.at/cms/dokumente/10313392_7768145/9f2b3dce/180517_2nachrufe.pdf


 

 
 

Gemeinderatssitzung vom 5. Juli 2018:  
www.graz.at/cms/beitrag/10315641/7768145/GR_Sitzung_vom_Juli.html 
 
Details  
zur Fragestunde,  
der Tagesordnung,  
der Dringlichkeitsanträge, Anfragen und Anträge  
sowie zum Wortprotokoll  
aus der oben angeführten Gemeinderatssitzung entnehmen Sie bitte der Homepage der Stadt 
Graz (siehe Link Überschrift). 
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